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§ 1 Einleitung und Problemstellung

I. Einleitung

Digitale Güter sind längst wesentlicher Bestandteil unseres alltäglichen Lebens
geworden. Ob Musik- und Videostreaming, digitales Fernsehen und Radio,
Computerspiele, Apps oder schlicht smarte Geräte. Sich vor ihnen zu versperren,
erscheint in der heutigen Zeit bereits unmöglich. Digitale Güter bestehen aus Bits
und Bytes. Ihr Aufstieg lässt sich demnach auch an der Entwicklung des welt-
weiten Datenbestandes nachverfolgen: Schätzungen zufolge hat sich der welt-
weite Datenbestand von 0,3 Zettabyte in 2007 auf 0,8 Zettabyte in 2009 erhöht.1

Schon 2012 wurde davon ausgegangen, dass der Datenbestand auf 35 Zettabyte
in 2020 ansteige.2 Diese Erwartungen wurden nicht enttäuscht. 2018 lag die welt-
weite Datenmenge bei wohl 33 Zettabyte3 und 2022 bereits bei 100 Zettabyte4. Es
wird erwartet, dass diese Zahl jährlich um 27 % steige und schon 2025 175 Zet-
tabyte erreiche.5 Dabei ist schon ein Zettabyte eine für den Einzelnen praktisch
unvorstellbare Datenmenge. Ein Zettabyte entspricht einer Milliarde Terabyte.
Das ist genug, um 660 Milliarden Blu-rays zu füllen oder auch die Datenmenge,
die 33 Millionen menschliche Gehirne verarbeiten können.6

Hinter diesem exponentiellen Wachstum steckt ebenso eine beträchtliche wirt-
schaftliche Entwicklung. Die EU erwartete schon vor der SARS-CoV-2 Pande-
mie im Rahmen ihrer Europäischen Datenstrategie, dass der Wert der Daten-
wirtschaft von 301 Mrd. Euro in 2018 auf 829 Mrd. Euro in 2025 steigen werde
und sich die Zahl der Datenfachkräfte im selben Zeitraum beinahe verdoppelt.7

1 Vieweg/Werner, Wirtschaftsinformatik, 26.
2 Vieweg/Werner, Wirtschaftsinformatik, 26.
3 https://www.iwd.de/artikel/datenmenge-explodiert-431851/ (zuletzt abgerufen am

16.06.2025).
4 Datenstrategie der Bundesregierung, 4, abrufbar unter: https://www.bmi.bund.de/Share

dDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2023/datenstrategie.pdf? blob=publicationFil
e&v=3 (zuletzt abgerufen am 16.06.2025).

5 https://www.iwd.de/artikel/datenmenge-explodiert-431851/ (zuletzt abgerufen am
16.06.2025); https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-
fit-digital-age/european-data-strategy de (zuletzt abgerufen am 16.06.2025).

6 Specht-Riemenschneider, ZEuP 2023, 638 (638); https://de.statista.com/infografik/1773
9/speicherplatz-bedarf-im-zettabyte-zeitalter/ (zuletzt abgerufen am 16.06.2025).

7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-
data-strategy de#documents (zuletzt abgerufen am 16.06.2025).
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Dabei geht die Europäische Kommission davon aus, dass durch die Nutzung von
Echtzeitdaten in verschiedenen Sektoren, wie Verkehr und Industrie ein Ein-
sparvolumen von 10 bis 20 % besteht.8 In diesem Zusammenhang spricht die
Europäische Union davon eine Gesellschaft anzustreben, die von digitalen Tech-
nologien angetrieben wird.9 Auch Deutschland lässt diese Entwicklung natürlich
nicht kalt. Die Bunderegierung hat eine nationale Datenstrategie unter dem Titel
„Fortschritt durch Datennutzung“ verabschiedet.10 Nach dem Bundesverband
Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM)
wird für 2024 ein Umsatz im Softwaresegment von 45,7 Mrd. Euro und im Be-
reich der IT-Dienstleistungen von 52,2 Mrd. Euro erwartet.11 Dabei fällt in das
Softwaresegment ein Wachstum von 10,1 % in 2023/202412, was deutlich über
dem Wirtschaftswachstum der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung liegt.13

Spätestens die SARS-CoV-2 Pandemie führte zu einem zeitweisen Hype um di-
gitale Güter. So hat jeder fünfte Internetnutzer erstmals in der Pandemie Online-
Sportkurse besucht, 7 % betrieben erstmals Online-Dating und mehr als die
Hälfte der Menschen nutzten seitdem häufiger Musikstreamingdienste.14 Für die
Zukunft wird teilweise davon ausgegangen, dass sämtliche Branchen der Infor-
mationsverarbeitung Sachgüter beinahe vollständig durch digitale Güter erset-
zen könnten.15

Es erscheint folglich wenig überraschend, dass der scheinbar unaufhaltsam
wachsende Wirtschaftszweig der Digitalisierung neue rechtliche Fragestellungen
aufwirft. Aus ihm entstehen Rechtsfragen, die einer neuen Einordnung bedürfen.
Dabei ist die tatsächliche Entwicklung in aller Regel wesentlich schneller als ihre
rechtliche Bewertung.16

Zum Vorreiter und treibenden Kraft hinter der rechtlichen Einordnung im
Bereich der Digitalisierung ist längst die Europäische Union geworden.17 Sie hat
zur Regelung des digitalen Industriezweigs eine ganze Reihe von Normen erlas-

8 Hartmann/McGuire/Schulte-Nölke, RDi 2023, 49 (49).
9 COM(2020) 67, 3.
10 Datenstrategie der Bundesregierung, abrufbar unter: https://www.bmi.bund.de/Shared

Docs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2023/datenstrategie.pdf? blob=publicationFil
e&v=3 (zuletzt abgerufen am 16.06.2025).

11 https://www.bitkom.org/Marktdaten/ITK-Konjunktur/ITK-Markt-Deutschland (zu-
letzt abgerufen am 16.06.2025).

12 https://www.bitkom.org/Marktdaten/ITK-Konjunktur/ITK-Markt-Deutschland (zu-
letzt abgerufen am 16.06.2025).

13 https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnun
gen-Inlandsprodukt/Publikationen/Downloads-Inlandsprodukt/zusammenhaenge-pdf-03
10100.pdf? blob=publicationFile (zuletzt abgerufen am 16.06.2025).

14 https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Seit-Corona-Ausbruch-Online-Die
nste-gefragt-wie-nie (zuletzt abgerufen am 16.06.2025).

15 Rosenkranz, GRP 2018, 28 (33); Stelzer, in: Braßler/Corsten, 233 (235).
16 McGuire/Schulte-Nölke, ZdiW 2022, 397.
17 So auch Michl, JURA 2020, 479 (481).
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sen. Dabei versucht die Europäische Union die digitale Welt mittlerweile umfas-
send zu regeln. Beginnend bei Rechtsakten zum E-Commerce (bspw. E-Com-
merce-Richtlinie18, Digitale-Inhalte-Richtline19, Richtlinie über vertragsrechtli-
che Aspekte des Warenkaufs20) über Rechtsakte zum Datenschutz (bspw. Daten-
schutzgrundverordnung21), zum Datenzugang (bspw. Data Act, Data Govern-
ance Act) bis hin zur Plattformökonomie (bspw. Digital Markets Act22, Digital
Services Act23). Auch vor den modernsten digitalen Errungenschaften macht die
Europäische Union keinen Halt. So plant sie mit dem Vorschlag zur MiCA-
Verordnung Regelungen zu Krypto-Märken und möchte damit die Digitalisie-
rung des Finanzsektors fördern24 oder mit dem Vorschlag zur KI-Verordnung25

die Nutzung Künstlicher-Intelligenz-Systeme zu regeln. Manche der vorstehend
genannten Rechtsakte schöpfen aus dem ursprünglichen Vorschlag für ein Ge-
meinsames Europäisches Kaufrecht (GEK)26, in dem sich bereits Regelungen in
Bezug auf digitale Inhalte befanden.27 Dass sich die Europäische Union seit über
einem Jahrzehnt mit der rechtlichen Einordnung der Digitalisierung beschäftigt
und insbesondere in den letzten Jahren eine Vielzahl von Rechtsakten erlassen
hat, unterstreicht ihre Vorreiterrolle. Die Regelungen der EU haben dabei ge-
meinsam, dass sie größtenteils das materielle Recht betroffen haben.

Der nationale Gesetzgeber hat die Bemühungen der Europäischen Union und
das daraus resultierende Umsetzungserfordernis einiger Richtlinien zum Anlass
genommen, sich die Frage zu stellen, ob das nationale Recht in Zeiten fort-
schreitender Digitalisierung noch zuverlässig aufgestellt ist. „Braucht das BGB
ein Update?“.28 Diese Frage stellten sich deutsche, sowie österreichische Juristen
auf ihren Juristentagen.29 Prof. Florian Faust, welcher das Gutachten mit dem
Titel „Digitale Wirtschaft – Analoges Recht: Braucht das BGB ein Update?30“
für den deutschen Juristentag verfasste, schreibt sehr anschaulich darüber, wie
verwundert die Väter des BGB gewesen wären, den heutigen technischen Fort-
schritt zu erleben.31 Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das Bürgerliche
Gesetzbuch kein umfassendes Update, sondern allenfalls vereinzelte Neuerungen
brauche. Es wird sogar davor gewarnt, einzelne Probleme de lege ferenda zu

18 Richtlinie 2000/31/EG.
19 Richtlinie (EU) 2019/770.
20 Richtlinie (EU) 2019/771.
21 Verordnung (EU) 2016/679.
22 Verordnung (EU) 2022/1925.
23 Verordnung (EU) 2022/2065.
24 COM(2020) 593 final.
25 COM(2021) 206 final.
26 Sattler, CR 2020, 145 (146).
27 Artt. 2 Nr. 6; 12 Nr. 4 GEK.
28 Faust, Gutachten zum 71. Deutschen Juristentag, 1.
29 Grünberger, AcP 218 (2018), 213 (214 f.).
30 Faust, Gutachten zum 71. Deutschen Juristentag.
31 Faust, Gutachten zum 71. Deutschen Juristentag, 1.
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lösen, da solche Neuerungen schnell überholt seien.32 Das materielle Recht hat
also – mit mittlerweile kleineren und größeren Anpassungen – die Digitalisierung
bisher gut überstanden. Daraus lässt sich allerdings nicht automatisch ableiten,
dass auch in Zukunft jeglicher technische Fortschritt bereits durch das geltende
Recht abgedeckt sei. Dieser Fortschritt kann durchaus schneller sein als dessen
rechtliche Einordnung. So zeigte beispielsweise schon die Diskussion um die
rechtliche Bewertung von Kryptowährung, dass sich nicht alle digitalen Neue-
rungen problemlos unter geltendes Recht subsumieren lassen.33

Das Gutachten von Florian Faust klammert bewusst andere Rechtsgebiete,
inklusive des Zivilprozessrechts, aus. Das Zuständigkeitsrecht wurde in den letz-
ten Jahren eben nicht mit dem Vertragsrecht vergleichbar durch europäische
Rechtsakte zur Digitalisierung geprägt. Diese Rechtsakte sind jedoch ohnehin
nur Reaktion auf ein faktisches Fortschreiten der Digitalisierung und der stär-
keren Verbreitung digitaler Güter. Die Faktenlage ist für das materielle Recht,
wie für das Prozessrecht, letztlich dieselbe. Die Frage nach einem Update scheint
nicht nur übertragbar, sondern mag noch stärker auf das Prozessrecht zuge-
schnitten sein, da dieses vergleichsweise unangetastet blieb. Die ZPO ist 1871 in
Kraft getreten und ihr Inhalt, insbesondere die Zuständigkeitsregeln, stammen
aus teils noch viel älteren Prozessordnungen.34 Auch die wichtigsten Rechtsakte
auf europäischer Ebene beinhalten bis heute Anknüpfungsmerkmale, die ihren
Weg lange vor Internet und Digitalisierung in das Gesetz gefunden haben. So
sind die Regelungen der Gerichtsstände der Brüssel Ia-VO noch heute in weiten
Teilen wortgleich der Ursprungsfassung des EuGVÜ von 1968. Dass solche Re-
gelungen zeitlos richtig sein können, ist nicht ausgeschlossen. Bedenkt man je-
doch die beträchtliche weltweite Veränderung durch Internet und Digitalisierung
und die Anzahl an Rechtsakten, die auf europäischer Ebene erlassen wurden, um
dieser Veränderung im materiellen Recht gerecht zu werden, scheint eine Unter-
suchung des Prozessrechts erforderlich.

Der Gedanke, die fortschreitende Digitalisierung stärker in den Zivilprozess
mit einzubeziehen hat nicht zuletzt im Zuge der SARS-CoV-2 Pandemie an Fahrt
aufgenommen. Mittlerweile besteht ein nationales Diskussionspapier der Ar-
beitsgruppe „Modernisierung des Zivilprozesses“35 unter der Leitung des OLG-
Präsidenten Thomas Dickert. Dieses betrachtet zwar unter anderem Modernisie-
rungschancen in internationalen Verfahren, beschäftigt sich allerdings nicht mit
dem Recht der internationalen Zuständigkeit. Deshalb ist insbesondere im Zu-
ständigkeitsrecht die Frage nach dem Einfluss der Digitalisierung zu stellen. Die
Zuständigkeitsregeln der ZPO sowie diejenigen internationaler Übereinkommen

32 Faust, Gutachten zum 71. Deutschen Juristentag, 58.
33 Vgl. Effer-Uhle, ZZP 2018, 513 (524); Paulus/Matzke, ZfPW 2018, 431 (450 f).
34 Vgl. Hahn/Mugdan, Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen, 13 ff.
35 https://oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/startseite/rechtsprechung/zivilprozes

s der zukunft tagungsband/justiz der zukunft/diskussionspapier-zur-modernisierung-des-
zivilprozesses-231897.html (zuletzt abgerufen am 16.06.2025).
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stammen aus einer Zeit lange vor dem Internet. Bis heute geltende Grundsätze
existierten bereits im römischen Recht.36 Zwar herrscht häufig Uneinigkeit dar-
über, welcher Aspekt den jeweiligen Gerichtsstand dominiert,37 klar ist jedoch:
Die Gerichtsstände basieren auf Gerechtigkeits- und Zweckmäßigkeitserwägun-
gen.38 Was aber gerecht oder zweckmäßig ist, hängt oft auch von rein faktischen
Gegebenheiten ab, welche durch technischen Fortschritt und Digitalisierung ver-
ändert worden sein könnten. Schon jetzt hat der technische Fortschritt zu ver-
ringertem Reiseaufwand und geringeren Reisekosten geführt. Das mag Auswir-
kungen auf die Last haben, die ein Prozess im Ausland darstellt.39 In einer global
vernetzten Welt könnte die Wahl des Gerichtsstandes eben nicht mehr den Un-
terschied machen, den diese Wahl zu der Zeit gemacht hat, als die jeweiligen
Gesetze erlassen wurden. Um über diese Frage entscheiden zu können, müssen
die Gerechtigkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen – auch Zuständigkeitsin-
teressen genannt – genauer und in Hinblick auf digitale Güter untersucht und
bewertet werden.

Die Kriterien der Zuständigkeitsgerechtigkeit könnten sich damit insbeson-
dere mit Bezug auf digitale Güter verschieben. Betrachtet man beispielsweise die
Sach- und Beweisnähe, so läuft das Argument, der Täter legitimiere den delik-
tischen Gerichtsstand dadurch, dass er durch seine Anwesenheit am Deliktsort
den Gerichtsstand provoziere40, in digitalen Sachverhalten womöglich leer. An-
deres könnte nur gelten, wenn man auf eine Art „digitale Anwesenheit“ abstellen
wolle. Dass bei der Aufnahme des Deliktsgerichtsstand in das EuGVÜ häufige
Verkehrsunfälle als Rechtfertigungsgrund herangezogen wurden41, könnte eben-
falls Zweifel daran aufkommen lassen, ob diese Regelung für digitale Güter grei-
fen sollte. Es ist damit vorstellbar, dass die von Gerechtigkeits- und Zweckmä-
ßigkeitserwägungen getragenen Gerichtsstände nicht mehr „up-to-date“ sind.

Das Recht der internationalen Zuständigkeit auf die digitale Wirtschaft ab-
zustimmen, ist allerdings eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Die Frage, ob ein
Prozess vor den bekannten heimischen Gerichten oder im Ausland geführt wird,
hat einen enormen Einfluss auf den finanziellen und tatsächlichen Aufwand, den
die Prozessführung verursacht. Reisekosten, Sachverständigenkosten, Kosten
und Aufwand der Beweisführung sind nur einige der Punkte, die wirtschaftliche
Relevanz entfalten. Hinzu kommt, dass das Zuständigkeitsrecht auch immer das
anwendbare internationale Privatrecht und damit letztlich mittelbar das anwend-
bare materielle Recht bestimmt.42 Es liegt auf der Hand, dass die Frage, welches

36 Buchner, Kläger- und Beklagtenschutz im Recht der internationalen Zuständigkeit,
81 ff.; Geimer, in: Geimer/Schütze, Art. 1 EuGVVO, Rn. 11.

37 Vgl. Geimer, in: Geimer/Schütze, Art. 7 EuGVVO Rn. 8.
38 Pfeiffer, Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit, 213.
39 McGuire, in: FS Büscher, 525 (541).
40 Köhler, WRP 2013, 1130 (1131).
41 Jenard-Bericht, 26; Leible, in: Rauscher, Art. 7 Brüssel Ia-VO, Rn. 102.
42 Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, Rn. 266 ff.
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Recht auf den Sachverhalt Anwendung findet und damit welche Pflichten den
Parteien auferlegt sind, eine große wirtschaftliche Bedeutung für jedes interna-
tional tätige Unternehmen und jede grenzüberschreitend handelnde Privatper-
son hat. Dabei sind die Rechtsstreitigkeiten, welche in Bezug auf digitale Güter
entstehen können, vielfältig. Betrachtet man den Begriff des digitalen Gutes zu-
nächst genauer, so fällt auf, dass dieser Begriff weit und unpräzise ist. Verträge
über digitale Güter lassen sich nicht in einem bestimmten Vertragstypus zusam-
menfassen und die Grenzen zwischen verschiedenen Produktkategorien ver-
schwimmen immer stärker.43 Die Bestimmung der Rechtslage kann daher nur
abstrakt erfolgen. Sie wird dadurch erschwert, dass das Zuständigkeitsrecht sei-
nerseits teilweise an bestimmte Vertragstypen anknüpft.44

In der Vergangenheit wurden bereits einzelne Problemstellungen, die im Zu-
sammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung stehen, auch im Zustän-
digkeitsrecht diskutiert. Das prominenteste Beispiel hierfür ist wohl der Gerichts-
stand der unerlaubten Handlung. In Bezug auf diesen Gerichtsstand hat sich die
Literatur bereits sehr umfassend mit Distanzdelikten im Internet beschäftigt,
ohne dass die Annahme getroffen werden könnte, diese Diskussion hätte bereits
ein Ende gefunden.45 Aber auch für andere Gerichtsstände wurden Diskussionen
angestoßen, die teilweise noch keine finale Klärung erfahren haben. Hierzu zäh-
len beispielsweise die Einordnung einer Website als virtuelle Niederlassung im
Zuge des Gerichtsstands der Niederlassung46 oder auch die Frage des Belegen-
heitsortes von digitalem Vermögen im Zuge des Vermögensgerichtsstands.47 Im
Ergebnis wiederholt sich dabei häufig dieselbe Problemstellung: Die Lokalisie-
rung eines digitalen Sachverhalts durch ein Gesetz, welches an physische Gege-
benheiten anknüpft.48 Es erscheint damit lohnenswert, die Gerichtsstände einmal
umfassend auf die Fragestellungen der Digitalisierung hin zu überprüfen.

Statt gesetzlicher Neuregelungen, empfiehlt Faust die Lösung akuter Pro-
bleme im Bereich der Digitalisierung der Privatautonomie zu überlassen.49 Eine
Übertragung dieses Ansatzes auf das Zuständigkeitsrecht könnte jedoch pro-
blematisch sein. Das Zuständigkeitsrecht kennt Möglichkeiten maßgeschneider-
ter Lösungen in Form von Gerichtsstandsvereinbarungen oder Schiedsverein-
barungen. Die Parteiautonomie ist in diesem Bereich jedoch deutlich einge-
schränkt. Daher muss auch untersucht werden, ob eine parteiautonome Lösung
überhaupt ein gangbarer Weg für die etwaig auftretenden Schwierigkeiten der
Digitalisierung ist.

43 Staudenmayer, ZEuP 2019, 663 (671).
44 So bspw. Art. 7 Nr. 1 lit. b).
45 Siehe § 4, II., 3.
46 Siehe § 4, II., 6., a), dd).
47 Siehe § 4, II., 8., f), cc).
48 Vgl. z.B. Barnitzke, Rechtliche Rahmenbedingungen des Cloud Computing, 63; Des-

semontet, Brook. J. Int’l L. 2005, 849 (863); Eichel, IPRax 2019, 16 (16); Fawcett/Harris/
Bridge, International Sale of Goods in the Conflict of Laws, Rn. 10.11.

49 Faust, Gutachten zum 71. Deutschen Juristentag, 58.
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Es ist das Ziel dieser Arbeit auf einem Fundament aus Historie und Erwä-
gungen der Zuständigkeitsgerechtigkeit die internationale Zuständigkeit für di-
gitale Güter zu bestimmen, die bestehenden Diskussion weiterzuführen und die
Forschungslücke zu schließen, ob das geltende Recht den Wertungen der Zu-
ständigkeitsgerechtigkeit in Bezug auf digitale Güter noch entspricht. Wo für
bestehende Probleme noch keine Lösung gefunden werden konnte, oder Zustän-
digkeitsinteresse und Streitigkeiten über digitale Güter nicht mehr aufeinander
abgestimmt sind, sollen mögliche Lösungsmodelle entwickelt werden. Abschlie-
ßend soll eine Gesamtlösung vorgestellt werden.

II. Stand der Forschung

Die internationale Zuständigkeit bei digitalen Gütern wird, soweit ersichtlich,
noch nicht monographisch behandelt. Die Diskussion um Rechtsfragen der Di-
gitalisierung findet primär auf Basis der europäischen Regelungen zum materi-
ellen Recht statt.50 Zu der Vielzahl an europäischen Rechtsakten bestehen dem-
entsprechend auch eine Vielzahl Publikationen.51 Bezüge zum Prozessrecht wer-
den dabei nur vereinzelt gezogen. Sie können daher für den Sinn und Zweck
dieser Arbeit primär im Zuge der Begriffsbildung herangezogen werden.52

Die Digitalisierungsfragen sind im internationalen Privatrecht hingegen be-
reits angekommen.53 Hier wurde untersucht, ob das geltende Recht den Heraus-
forderungen des Internets gewachsen ist.54 Insbesondere mit Blick auf die Tech-
nologie des Cloud-Computings sind einige Werke veröffentlicht worden.55

Im Prozessrecht rückt aus dem englischsprachigen Raum das Thema „Internet
Jurisdiction“ an das Dissertationsthema heran. In dem Bereich sind insbesondere
Hörnle und Wang, zu nennen, die das Thema primär kasuistisch betrachten und
das Recht der Europäischen Union jedenfalls nicht in den Fokus stellen.56 Dar-
über hinaus wird dort auch das anwendbare Recht und die „criminal jurisdiction“
dargestellt. In Deutschland hat sich Scheuermann57 mit der internationalen Zu-
ständigkeit und Vollstreckung bei Verträgen im Internet befasst. Das Werk be-

50 Sattler, CR 2020, 145 (145 ff.); Staudenmayer, NJW 2019, 2497 (2497 ff.).
51 Z.B. Eisenreich, RDi 2021, 289; Gerpott, CR 2021, 255; Hartmann/McGuire/Schulte-

Nölke, RDi 2023, 49; Herbers, RDi 2022, 252; Kumkar, RDi 2022, 347; Meyer, RDi 2023, 66;
Piltz/Weiß/Zwerschke, CR 2023, 154; Tolks, MMR 2022, 444; Witzel, CR 2022, 561.

52 Siehe § 2, IV.
53 Adam/Micklitz, in: Verbraucherrecht 2.0, 45, Brand, IPRax 2013, 126.
54 Gössl, Internetspezifisches Kollisionsrecht.
55 Barnitzke, Rechtliche Rahmenbedingungen des Cloud Computing; Boehm, ZEuP 2016,

358 ff.; Borges/Meents, Cloud Computing Rechtshandbuch; Nordmeier, MMR 2010, 151 ff.;
Pohle/Ammann, CR 2009, 273 ff.; Solmecke/Vondrlik, MMR 2013, 755 ff.; Sujecki, K&R
2012, 312 ff.

56 Hörnle, Internet Jurisdiction; Wang, Internet Jurisdiction.
57 Scheuermann, Internationales Zivilverfahrensrecht bei Verträgen im Internet.
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handelt zwar auch Leistungen, die über das Internet erbracht werden, setzt aber
den Begriff der digitalen Güter nicht in den Mittelpunkt, sondern fokussiert sich
auf den Vertragsschluss. Ferner ist die Arbeit rechtsvergleichend zwischen
Deutschland und den USA angelegt und klammert die Zuständigkeit im Delikts-
recht und dem Recht des geistigen Eigentums aus. Einen vergleichbaren Ansatz
und damit auch eine der Grundlagen dieser Arbeit bildet die Dissertation von
Pichler.58 Sie behandelt allerdings noch die Brüssel I-VO und kann insbesondere
die neuen europäischen Digitalisierungsrechtsakte nicht in die Betrachtung mit
einbeziehen. Außerdem wurden Teile des dort entwickelten Lösungsvorschlags
mittlerweile vom EuGH abgelehnt.59 Daneben ist noch Herget zu nennen, dessen
Arbeit sich allerdings auf die Unterschiede zwischen EuGVÜ und Brüssel I-VO
bezieht.60 Neue technische und rechtliche Entwicklungen wurden folglich noch
nicht mit einbezogen.

Es ist allgemein auffällig, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema sich
zunächst begrifflich sehr auf das „Internet“ im Allgemeinen fokussiert hat.61 In
letzter Zeit liegt der Mittelpunkt der Veröffentlichungen hingegen entweder all-
gemein auf Daten62 oder auf spezielle Bereiche der Digitalisierung, wie beispiels-
weise der Plattformökonomie63, Kryptowährungen64 oder KI-Systeme65. Diese
Untersuchungen lassen digitale Güter zwar nicht außer Betracht, sie stellen sie
jedoch auch nicht in den Mittelpunkt. Der Ansatz, unter den Begriff der „digi-
talen Güter“ eine umfassende Betrachtung zu ermöglichen, ist insofern breiter
aufgestellt.

Aufgrund der Tatsache, dass Delikte in Printmedien und TV genauso ubiqui-
tär sein können, wie die Verbreitung von digitalen Gütern66, können Parallelen
zum Wettbewerbsrecht gezogen werden. So beschäftigt sich Puhr67 mit der inter-
nationalen Zuständigkeit bei unlauterem Wettbewerb im Internet. In diesem
Zuge sind auch die Veröffentlichungen zu nennen, welche sich mit Softlaw für das
Recht des geistigen Eigentums beschäftigen.68

58 Pichler, Internationale Zuständigkeit im Zeitalter globaler Vernetzung.
59 Siehe § 4, II., 4., b), cc), (3), (e), (dd).
60 Herget, Internationale Zuständigkeit.
61 So z.B. Gössl, Internetspezifisches Kollisionsrecht; Puhr, Die internationale Zuständig-

keit deutscher Gerichte bei unlauterem Wettbewerb im Internet; Scheuermann, Internatio-
nales Zivilverfahrensrecht bei Verträgen im Internet.

62 z.B. Hartmann/McGuire/Schulte-Nölke, RDi 2023, 49 ff.; Sievering, Schutz, Zuordnung
und Verwertung von nicht-personenbezogenen Daten.

63 z.B. Brauneck, RDi 2023, 27 ff.; Herbers, RDi 2022, 252 ff.; Kumkar, RDi 2022, 347 ff.
64 z.B. Omlor/Link, Kryptowährungen und Token; Patz, BKR 2021, 725 ff.
65 z.B. Bomhard/Merkle, RDi 2021, 276 ff.
66 Härting, Internetrecht, Rn. 2900.
67 Puhr, Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bei unlauterem Wettbewerb

im Internet.
68 z.B. CLIP, IPRax 2007, 284 ff.; Dessemontet, The ALI-Principles, in: Basedow/Kono/

Metzger, Intellectual Property in the Global Arena, 31 ff.; Dessemontet, Brook. J. Int’l L.
2005, 849 ff.; Dreyfuss, Brook. J. Int’l L. 2005, 819 ff.; Dreyfuss/Beckstein, The American Law
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Zum bisherigen Forschungsstand ist ebenfalls aufgefallen, dass der Begriff der
digitalen Güter nicht feststeht und die Begriffsbildung unterschiedlich tiefgehend
beleuchtet wird. Eine Vielzahl von Rechtsakten finden für verschiedene Begriffe
der Digitalisierung unterschiedliche Definitionen. In diesem Bereich haben die
Internetökonomie und Betriebswirtschaft Vorarbeit geleistet. So beschreibt Ur-
bach in einem juristischen Werk aus betriebswirtschaftlicher Sicht den Begriff der
digitalen Güter.69 Die Ökonomik, aus der die Begrifflichkeit des digitalen Gutes
ursprünglich stammt70, hat diese für sich geklärt.71 Teilweise wurden diese An-
sätze auch verbunden.72

Das Fundament dieser Arbeit soll aus historischen Erwägungen sowie dem
Gedanken der Zuständigkeitsgerechtigkeit bestehen. Zu den historischen
Grundlagen der Zivilprozessordnung hat Hahn73 Vorarbeit geleistet, ohne diese
in einen Bezug zu digitalen Gütern zu stellen. Daneben lassen sich auch weitere
historische Quellen heranziehen, wie beispielsweise historische Lehrbücher.74

Die Diskussionen über allgemeine Aspekte der Zuständigkeitsgerechtigkeit ist
ausgedehnt. Als wegweisende Vorarbeiten sind hier zu nennen: Schröder, Inter-
nationale Zuständigkeit sowie Pfeiffer, Internationale Zuständigkeit und pro-
zessuale Gerechtigkeit.75 Auch Buchners Beitrag zum Kläger- und Beklagten-
schutz sowie Gauls Ausführungen zum Zweck des Zivilprozesses lassen sich in die
Diskussion einarbeiten und als Grundlagenwerke verwenden.76 Keines der Werke
setzt das Recht der internationalen Zuständigkeitsgerechtigkeit jedoch bisher
schwerpunktmäßig in den Kontext der Digitalisierung. Im Zuge der Darstellung
der Zuständigkeit bei digitalen Gütern kann außerdem auf aktuelle Kommen-
tarliteratur zurückgegriffen werden.

Für die einzelnen Gerichtsstände werden häufig unterschiedliche Aspekte der
Zuständigkeitsinteressen betont. Beispielsweise stellt der EuGH für den Erfül-
lungsortsgerichtsstand nach Art. 7 Nr. 1 Brüssel Ia-VO die räumliche Nähe und
eine daraus resultierende unmittelbare Verknüpfung zwischen Rechtsstreit und
Gericht in den Vordergrund.77 Andere sehen die Rechtfertigung des jeweiligen

Institute Project on Intellectual Property, in: Leible/Ohly, Intellectual Property and Private
International Law, 15 ff.; Heinze, A Framework for Intellectual Enforcement of Territorial
Rights: The CLIP Principles of Jurisdiction, in: Basedow/Kono/Metzger, Intellectual Pro-
perty in the Global Arena, 53 ff.; Kur, GRUR Int. 2012, 857 ff.; Kur, Brook. J. Int’l L., 951 ff.

69 Urbach, in: Geschäftsmodelle in der digitalen Welt, 39 ff.
70 Sattler, CR 2020, 145 (148).
71 Stelzer, in: Braßler/Corsten, 233 (235); Stelzer, WISU 2000, 835 (836).
72 Grüneberger, AcP 218 (2018), 213; Herbers, RDi 2022, 252 (253 f.).
73 Hahn/Mugdan, Die gesamten Materialien zu den Reichs-Justizgesetzen.
74 z.B. Engelmann, Der Deutsche Zivilprozess.
75 Schröder, Internationale Zuständigkeit; Pfeiffer, Internationale Zuständigkeit und pro-

zessuale Gerechtigkeit.
76 Buchner, Kläger- und Beklagtenschutz im Recht der internationalen Zuständigkeit.;

Gaul, Zur Frage nach dem Zweck des Zivilprozesses, AcP 168 (1968), 27 ff.
77 EuGH 17.01.1980 – 56/79 (Salinitri); EuGH 11.03.2010 – C-19/09 (Wood Floor).
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Gerichtsstands eher in seiner Vorhersehbarkeit.78 Einigkeit scheint darüber zu
bestehen, dass jedenfalls Gerechtigkeitserwägungen und Zweckmäßigkeitser-
wägungen die Basis des Zuständigkeitsrechts bilden.79 Teils wird daneben auch
noch ausdrücklich auf die Waffengleichheit als Basis des Gerechtigkeitsgedan-
kens verwiesen.80

Insgesamt zeigt sich, dass genügend Literatur aus unterschiedlichen Richtun-
gen zu dem Thema vorhanden ist, ohne dass das Thema bereits bearbeitet wurde.
Ein Großteil der Werke im Bereich der Digitalisierung wird im Zuge der Gesetz-
gebungsakte der Europäischen Union veröffentlicht, die das Prozessrecht außer
Acht lassen. Im Bereich des Zuständigkeitsrechts und der Zuständigkeitsinteres-
sen gibt es Grundsatzwerke, die ihrerseits die Digitalisierung außer Acht lassen.
Allenfalls vereinzelt kommen prozessrechtliche Erwägungen in Bezug auf be-
stimmte Technologiefelder zum Tragen. Damit besteht für diese Arbeit die Mög-
lichkeit, die Aspekte zu verbinden und die Forschungslücke nach der Frage, ob
das Recht der internationalen Zuständigkeit den Zuständigkeitsinteressen ent-
spricht, zu schließen und infolgedessen unter Umständen neue Lösungsmöglich-
keiten vorzuschlagen.

III. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile: Einleitung, Begriff der digitalen Güter,
Grundlagen des Zuständigkeitsrechts, die internationale Zuständigkeit bei digi-
talen Gütern de lege lata und die abschließenden Lösungsvorschläge.

An die vorstehende Einleitung in die Problemstellung sowie den Gang der
Untersuchung schließt sich zunächst die Begriffsbildung an. Um die Arbeit the-
matisch zuzuschneiden, muss ein einheitlicher Begriff der „digitalen Güter“ ge-
funden werden. Hierzu lässt sich in drei Schritten vorgehen: Zunächst kann nach
dem allgemeinen Verständnis und der etymologischen Herkunft des Begriffs ge-
fragt werden. Anschließend soll allerdings auch die ökonomische Seite, denn
Begriffs betrachtet werden, denn das „Gut“ ist ein grundsätzlich aus der Öko-
nomie entnommener Begriff. Im Zuge der ökonomischen Betrachtungsweise
kann auch auf die ökonomischen Besonderheiten digitaler Güter eingegangen
werden. In einem letzten Schritt sollen diejenigen Rechtsakte, welche sich mit der
Digitalisierung beschäftigen auf eine Begriffsfindung hin untersucht werden.
Hierzu zählt sowohl nationales, als auch europäisches Recht.

78 Geimer in: Geimer/Schütze, Art. 7 EuGVVO, Rn. 12 f.; Leible, in: Rauscher, Art. 7
Brüssel Ia-VO, Rn. 9; Schack, ZEuP 1998, 931 (932 ff).

79 Heinrich, in: Musielak/Voit, § 12, Rn. 1; Pfeiffer, Internationale Zuständigkeit und Pro-
zessgerechtigkeit, 213.

80 Heinrich, in: Musielak/Voit, § 12, Rn. 1 m.w.N.
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